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Dro Frischenschlager und Ge­
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An den 
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des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 Wie n 

AS62 lAB 

1981 -10- 2 8 
zu 1Dg8 jJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abge­
ordneten zum Nationalrat Dro Frischenschlager und Genossen, 
Nro 1388/J, betreffend Wasserbauprojekt Borregaard, beehre ich 
mich wie folgt zu beantworten: 

Die generelle Norm für die wasserrechtliche Behandlung der Ab­
wasserbeseitigung der gegenständlichen Papier- und Zellstoff­
fabrik ist der § 99 Abso 1 lito c WRG 19590 Demzufolge \"rar und 
ist grundsätzlich der Landeshauptmann für Einwirkungen auf Ge­
wässer zuständigo Nur das Abwassersanierungsprojekt wurde ge­
mäß § 100 Absa 2 WRG 1959 im Jahre 1974 zum bevorzugten Wasser­
bau erklärt und demnach die Zuständigkeit des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft begründeto 
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Für das Verfahren betreffend die Abwassersanierung des gegen­
ständlichen Betriebes sind die nachstehend dargestellten Ver­
fahrensschritte von Bedeutung: 

Mit Bescheiden vom 24. 20 1967 und vom 12 .. 50 1969 bewilligte 
der Landeshauptmann von Salzburg die Einleitung der im Betrieb 
anfallenden Industrieabwässer und Fäkalabwässer in die Salz­
acho. Die Dauer der Bewilligung wurde mit 1060 1979 befristet • 

Mit Bescheid vom 150 5 .. 1973 verpflichtete der Landeshaupt­
mann von Salzburg das Unternehmen zur Durchführung von Ab­
wassersanierungsmaßnahmeno 

Mit Bescheid vom 50 60 1974 erteilte der Landeshauptmann von 
Salzburg die wasserrechtliche Bewilligung für die Durchfüh­
rung eines Sanierungsprojekteso 

Mit Bescheid vom 160 100 1974 erklärte das hoo Bundesmini­
sterium das Sanierungsprojekt zum bevorzugten Wasserbau. Ab 
diesem Zeitpunkt ist somit die Zuständigkeit für alle dieses. 
Vorhaben betreffend wasserrechtlichen Belange auf das Bundes­
ministerium für Land- und Forstwirtschaft überge·~ngen. 

Mit Bescheid vom 9. 20 1976 erteilte das hoo Bundesministerium 
die wasserrechtliche Bewilligung für eine Einschränkung des 
Projekteso Als Mitte 1979 der bundesdeutsche Papierkonzern PWA 
die Aktienmehrheit der Borregaard Österreich AG. übernahm, 
erklärte der neue Mehrheitseigentümer, das vorgeschriebene 
Sanierungsvorhaben nicht ausführen zu wolleno Da die im Be­
scheid des Landeshauptmannes von Salzburg festgelegte Bewil­
ligungsdauer (bis 10 6 .. 1979) abgelaufen war und das Abwasser­
sanierungsvorhaben nicht ausgeführt worden ist, erteilte der 
Landeshauptmann von Salzburg als für alle das Sanierungsvor­
haben nicht betreffenden Angelegenheiten der Abwasserbesei­
tigung zuständige Wasserrechtsbehörde dem Unternehmen mit Be­
scheid vom 270 90 1979 gemäß § 138 Abso 2 w~G 1959 den Auftrag, 
entweder bis 310120 1979 ein Projekt über die schadlose Ab-
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wasserbeseitigung der Wasserrechtsbehörde vorzulegen oder ab 
diesem Zeitpunkt die Einleitung von Abwässern in die Salzach 
einzustellen. 

Die Borregaard Österreich Aß: hatte nie mit der Ausführung 
dieses Ab\<lassersanierungsvorhaben begonnen und hat nach der 
im Jahre 1979 erfolgten übernahme ihrer Aktienmelrrheit durch 
den bundesdeutschen Papierkonzern PWA erklärt, dieses Pro­
jekt nicht ausführen zu wollen. 

Mit Bescheid vom 1. 4. 1980 erteilte der Landeshauptmann von 
,Salzburg dem Unternehmen die wasserrechtliche Bevlilligung 
zur Ausführung des' auf Grund des vorgenannten Auftrages vor­
gelegten neuen Sanierungsprojektes. 

'Mit Bescheid des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt­
schaft vom'12. 10. 1981 wurde festgestellt~ daß die oben 
zitierte Bevorzugungserklärung außer Kraft getreten ist. 

ad 1: 

Eine verfahrensrechtliche Zuständigkeit des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft als Wasserrechtsbehörde 1. In­
stanz für das Abwasserbeseitigungsvorhaben der Borregaard 
Österreich AG besteht seit, der Erklärung dieses Vorhabens 

, zum bevorzugten i-lasserbau, vIelehe mit Bescheid meines Ressorts 
vom 16 .. 10. 1974 ausgesprochen 1flUrde. Die Zuständigkeit meines 
Ressorts \,.[ar jedoch eingeschränkt auf das vom genannten Unter­
nehmen vorgelegte und bereits vorher vom Landeshauptmann von 
Salzburg mit Bescheid vom 5. 6. 1974 wasserrechtlich bewilligte 
Abwassersanierungsvorhaben • Für alle anderen }"'ragen der Ab­

wasserbe:,::,ei tigung und der ltlasserversorgung der Papier- und 

Zellstoffabrik Hallein blieb die grundsätzlich gegebene Zu­
ständigkeit des La:ldeshauptma!J.nes von Salzburg als !'-lasserrechts­

behörde 1. Instanz ~ufrecht. 
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ad 2: 

Wie schon unter Abschnitt I. ausgeführt war und ist der Landes­

hauptmann von Salzburg nach den Bestimmu!lgen des \tJasserrechts­

gesetzes grundsätzlich für die Angelegenheiten der Abwasserbe­

seitigung und Wasserversorgung der Zellstoff- und Papierfabrik 

Ha.llein die in I. Instanz zuständige \.,Tasserrechtsbehörde. Als 

solche hat er in den Jahren 1967 und 1969 für die Abviasserbe­

seitigung des Betriebes eine bis 1. 6. 1979 befristete wasser­

rechtliche Eewilligungerteilt, im. Jahr 1973 den Auftrag zur 

Durchführung von Abvlassersanierungsmaßnahmen gegeben und mit 

Bescheid vom 5. 6. 1974 das Abvlassersanierungsvorhaben des 

Unternehmens vJasserrechtlich be1tlilligt .. Mit Bescheid vom 16. 
10. 1974 '.>1Urde dieses l"'rojekt, "1eil die Kriterien des § 100 
Abs. 2 ~TRG 1959 (besonderes Interesse an einer beschleunigten 

. Ausführung} vorlagen, zum bevorzugten \vasserbau erklärt. Ab 
diesem Zeitpunkt war der Landeshauptmann von Salzburgmi.t die­

sem Projekt nicht mehr befaßt. 

Mit Bescheid des Bundesministerium für Land- und . Forstvlirtschaft 

vom 12. 10. 1981 Hurde gemäß § 112 Ahs. 4 ~mG 1959 festgestellt, 

daß die oben zitierte Bevorzugungserklärung außer Kraft ge­

treten ist. 

Für das vom neuen r-lehrheitseigentümer im Jahre 1979 eingereichte 

neue Sanierungsprojekt , das mit dem zum. be"'torzugten ~Jasserbau 

erklärten Vorhaben in keinem Zusammenhang steht, lfzar der Lc'.ll­

deshauptmann von Salzburg von Anfang a.n Wasserrechtsbehörde 

J. Instanz. I~ dieser Eigenschaft hat er mit Bescheid vom 27. 
9. 1979 dem Unternehmen den Auftrag erteilt, bis 3"1. 12~ 4979 

. d f'. •• 1 • P ".L.. ,r-" el.n en ue\.Tasserschutzanfo!:'derungen ent sprecnellCles . rOJ e r::lJ .J.. ur 

die Ab'ilasserbeseitigung des vlerkes Hallein vorzulee;en. D:?s 

daraufhin vorgelegte Projekt hat de:r.. .. Landeshaupt!:lann von Salz-­

burg mit Bescheid vom 1. 4. 1980 \,;asserrecb.tlich bc'.dllist. 
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ad 3: 

Der Landeshauptmann von Salzburg war nur hinsichtlich des als 
bevorzugter Wasserbau erklärten Sanierungsprojektes nicht in 
.mittelbarer Bundesverwaltung tätigo 

Der 
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